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Kinder. Rechte. Kinderrechte. 

Unter diesem Titel wird in loser Folge über Entwicklungen im Bereich des interna
tionalen Rechts zum Schutze der Kinder berichtet. 

Als Schwerpunkte des Gebiets zeichnen sich dabei u.a. ab: Kriminalität von Kindern 
und Jugendlichen, Kinder und Jugendliche im bewaffneten Konflikt, Erziehung, 
Familienrecht, das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen einerseits und Medien 
andererseits. Besonderes Augenmerk verdienen natürlich auch Bestrebungen zur 
Eindämmung der Kinderarbeit. 

I. Kinderarbeit 

1. Hintergrund 
Im Juni 1996 wurde auf der Jahresta
gung der Internationalen Arbeitsorga
nisation (ILO) beschlossen, eine Kon
vention zur Bekämpfung der Kinderar
beit zu erarbeiten. Damit ist es den sich 
für die Belange der Kinder einsetzen
den Organisationen wie der ILO und 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNICEF), aber auch zahlrei
chen Nichtregierungsorganisationen 
gelungen, dieses Problem stärker als 
bisher - zum Beispiel durch den World 
Labour Report 1992 - in das allgemeine 
Bewußtsein zu rücken.1 

Kinderarbeit sei schlicht die wichtigste 
Quelle der Ausbeutung und des Miß
brauchs von Kindern in der heutigen 
Welt, hatte die ILO festgestellt und 
daraus die Pflicht der Staaten abgelei
tet, entschlossen gegen Kinderarbeit 
vorzugehen. Die Konferenzteilnehmer 
einigten sich darauf, in der neuen Kon
vention „inakzeptable" Kinderarbeit zu 
bekämpfen und „besonders ausbeuteri
sche", „besonders mißbräuchliche" und 
„gefährliche" Formen der Kinderarbeit 

(für Personen unter 18 Jahren) verbie
ten zu wollen. 
Diese Konvention wurde auf der Jah
restagung der ILO im Juni 1998 in er
ster Lesung beraten und soll auf der 
nächsten ordentlichen Sitzung in zwei
ter Lesung beschlossen werden. 

2. Wozu eine neue Konvention? 

Bekanntermaßen legen bereits mehrere 
ILO-Konventionen Mindestalter für 
Kinderarbeit fest, so die ILO-Konven-
tion Nr. 5 aus dem Jahre 1919 für Indu
striearbeit auf 14 Jahre (in 72 Staaten 
gültig) und die ILO-Konvention Nr. 138 
von 1973 auf 18 Jahre für Arbeiten, die 
die Gesundheit, Sicherheit oder Moral 
gefährden. 

Allerdings ist die Konvention Nr. 138 
nur von 49 Staaten ratifiziert worden 
und bietet daher keinen ausreichenden 
Schutz. Gleiches gilt trotz des hohen 
Ratifikationsstandes der Kinderrechts
konvention für deren Art. 32, in dem 
das Recht des Kindes auf Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung und phy
sisch wie psychisch gefährlicher Arbeit 
anerkannt wird. 2 

Vgl. auch bereits den Bericht der Bundes
regierung an den Deutschen Bundestag 
vom April 1995 „Kinderarbeit in der Welt", 
erschienen als Broschüre des BMAS im 
August 1995. 

2 Einführend in die Konvention: Stender, Die 
Kinderrechtskonvention, in: M R M Heft 
4/Oktober 1997, S. 21ff. 
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Zweck der neuen Konvention soll es 
sein, einen allgemein verbindlichen 
Standard festzulegen, der nicht unter
schritten werden dürfen soll. Dabei 
muß darauf geachtet werden, daß be
reits existente Standards, wie in der 
ILO-Konvention Nr. 29 über Zwangs
arbeit und Arbeitspflicht, nicht verwäs
sert werden. 

Ob den tatsächlichen Problemen, deren 
Dimension in der Zahl von 250 Millio
nen Kindern zwischen 5 und 14 Jahren 
deutlich wird, die nach Angaben des 
ILO-Sekretariats in den Entwicklungs
ländern arbeiten, mit einer weiteren 
Konvention wirksam begegnet werden 
kann, hängt natürlich zuvörderst von 
der Bereitschaft der Staaten ab, diese zu 
ratifizieren, umzusetzen und einzuhal
ten. 

Die Erfahrungen mit der Kinderrechts
konvention haben gezeigt, daß ein be
eindruckend hoher Ratifikationsstand 
allein noch keine Gewähr für einen um
fassenden Schutz der garantierten 
Rechte bietet. Weitreichende Vorbehal
te, schleppende innerstaatliche Umset
zung und schwach ausgeprägte inter
nationale Kontrolle wirken - gerade 
wenn sie zusammentreffen - äußerst 
kontraproduktiv. 

Es steht zu hoffen, daß die geplante 
Konvention eine "wichtige Etappe auf 
dem Weg [darstellt], wenigstens be
sonders unerträgliche Formen der Kin
derarbeit [...] entschiedener zu be
kämpfen."3 

3. Inhalt der geplanten Konvention 

Es gibt Vorschläge, die Konvention 
solle präzise Verbotstatbestände for
mulieren. So soll vermieden werden, 

Pressemitteilung des BMA vom 19. Juni 
1998. 

daß Maßstäbe jeweils erst im Einzelfall 
durch das Expertenkomitee der ILO 
konkretisiert werden müssen. 

Im Entwurf der ILO für „Internationale 
Standards zu extremen Formen der 
Kinderarbeit" heißt es, daß unter Kin
dern alle Personen unter 18 Jahren ver
standen werden sollen. 

Die Staaten sollen sich verpflichten, 
Maßnahmen zur sofortigen Beseitigung 
aller extremen Formen von Kinderar
beit zu ergreifen. Als extreme Formen 
von Kinderarbeit benennt der Entwurf: 

- Sklaverei oder vergleichbare Prakti
ken, wie Kinderhandel, Zwangs
oder Pflichtarbeit, Schuldknecht
schaft und Leibeigenschaft; 

- die Verwendung, Einbindung oder 
das Anbieten von Kindern für illega
le Handlungen, für Prostitution oder 
Pornographie; 

- jede andere Arbeit oder Tätigkeit, 
die aufgrund ihrer Art oder der Um
stände ihrer Ausübung geeignet ist, 
die Gesundheit, Sicherheit oder Mo
ral von Kindern zu gefährden. 

Vorgesehen ist auch, daß die zur Um
setzung der Konvention notwendigen 
nationalen Aktionsprogramme mit den 
Sozialpartnern und anderen Nicht-
Regierungsorganisationen abgestimmt 
werden. Dies entspricht auch einem 
Votum des Deutschen Bundestages, der 
sich ein einer Entschließung vom 28. 
Mai 1988 einstimmig für eine stärkere 
Einbindung nichtstaatlicher Organisa
tionen bei der Umsetzung der Konven
tion ausgesprochen hatte. 

4. Haltung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung unterstützt die 
Konvention als wichtigen Schritt im 
Kampf gegen die Kinderarbeit. Sie 
weist aber grundsätzlich darauf hin, 
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daß die Konvention nicht überfrachtet 
werden dürfe, um eine möglichst breite 
Zustimmung durch die Staaten zu er
fahren. So könne sich unter Umständen 
die Aufnahme einer Bestimmung, die 
verstärkte Ausbildungsmaßnahmen 
fordere, als Hindernis für ärmere Staa
ten erweisen. Zu bedenken sei auch, 
daß manche Staaten die ILO-
Konvention Nr. 138 aus vergleichbaren 
Gründen noch nicht ratifiziert hätten. 
So habe beispielsweise Österreich nicht 
ratifiziert, weil die Ausbildung von 
Bäckerlehrlingen durch diese Konven
tion beeinträchtigt werde. 

Nach Ansicht des federführenden Bun
desministeriums für Arbeit und Sozial
ordnung sollte sich die Konvention da
her auf das Verbot und die Bekämp
fung der Extremformen von Kinderar
beit beschränken, auch wenn die Bun
desrepublik Deutschland selbst weiter
gehende Bestimmungen mitzutragen 
bereit sei. 

II. Lage der Kinder in der Welt: 
Nahrung und Gesundheit 

1. Recht auf Nahrung und Gesund
heit: Bedeutung des Stillens 

In Artikel 24 der Kinderrechtskonven
tion wird das Recht des Kindes auf den 
höchstmöglichen Gesundheitsstandard 
anerkannt. In diesem Zusammenhang 
wird ausdrücklich auf die Vorteile des 
Stillens hingewiesen (Art. 24 Abs. 2e). 
Die nachfolgenden Hinweise wollen die 
tatsächlichen Hintergründe mit der 
rechtlichen Ausgestaltung dieser Frage 
in Zusammenhang bringen. 

In den letzten Jahren haben sich Bestre
bungen der Weltgesundheitsorganisa
tion (WHO), das Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen (UNICEF) sowie 
verschiedener Nicht-Regierungsorgani
sationen (bspw. IBFAN) verstärkt, die 
ein vermehrtes Stillen von Säuglingen 

und Kleinkindern mit Muttermilch 
propagieren. 

Langzeitstudien haben nachteilige Fol
gen von Flaschennahrung / Ersatznah
rung, vor allem aus tierischer Milch, 
aufgedeckt. Damit einhergehen vertief
te Kenntnisse über die positiven Wir
kungen des Stillens. Hierzu zählt eine 
Stärkung des körpereigenen Immunsy
stems, eine nachhaltigere Abwehr von 
Parasiten sowie eine erhöhte Allergie
resistenz. Sämtliche positive Wirkun
gen des Stillens treten nicht nur bei 
Säuglingen und Kleinkindern auf, son
dern halten langfristig auch bei Heran
wachsenden sowie im Erwachsenenal
ter an. Das Stillen führt darüber hinaus 
zu größeren Geburtenintervallen; dies 
ist einerseits für die Gesundheit der 
Frauen und damit indirekt auch für die 
der weiteren Kinder positiv, und trägt 
andererseits zu einer Verlangsamung 
des Bevölkerungswachstums bei. Stil
lende Mütter streben automatisch Ge
burtenintervalle von mindestens zwei 
Jahren an, somit bietet das Stillen die 
beste Geburtenkontrolle, sie ist ebenso 
wirksam wie natürlich und kann von 
den Frauen selbstbestimmt gesteuert 
werden. 

Zu den Risiken von Flaschen- / Ersatz
nahrung zählt einerseits der Einsatz 
artfremder (tierischer) Milch. Hinzu
kommen Risiken, die sich aus einer -
vor allem in Staaten der Dritten Welt 
häufigen - unhygienischen Zubereitung 
ergeben können: das unter Umständen 
einzusetzende Wasser kann von Bakte
rien verunreinigt sein, häufig fehlt es an 
sterilen Gefäßen.4 

4 Weitere Nachteile finden sich bei Michael C. 
Latham, Breastfeeding - a human rights is-
sue?, in: International Journal of Chüdren's 
Rights vol 5 (1997), S. 397 [402 m.Nw. im 
Anhang]. 
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Aus der eingangs zitierten Formulie
rung der Kinderrechtskonvention er
gibt sich ein Informationsrecht der El 
tern über die mit der Ersatznahrung 
verbundenen Risiken. Ein entsprechen
der rechtlicher Rahmen wurde bereits 
1981 mit dem "International Code of 
Marketing of Breastmilk Substitutes" 
aufgestellt. Dort wird unter anderem 
gefordert, daß Eltern über die Wirkun
gen des Stillens und der Ersatznahrung 
objektiv zu informieren sind, Werbung 
für Ersatznahrung soll unterbleiben. 
Ein wichtiges Anliegen dieses Codes ist 
es, über die Risiken der Flaschennah
rung zu informieren. 

In Artikel 27 Abs. 2 KRK werden die 
Staaten unter anderem aufgefordert, 
Hilfen für die praktische Umsetzung 
des Stillens zu leisten. Hierzu gehören 
vor allem arbeitsrechtliche Maßnah
men, aber auch praktische Schritte, wie 
das Einrichten von Stillmöglichkeiten 
und die Gewährung von Pausen. Die 
arbeitsrechtliche Situation von Müttern 
wird in verschiedenen Dokumenten 
und Konventionen der ILO ebenso an
gesprochen wie in der Konvention über 
die Beseitigung aller Formen von Dis
kriminierung der Frau (CEDAW). Ins
besondere dürfen schwangere Frauen 
nicht diskriminiert werden (Artikel IIa 
CEDAW) und es muß ausweichende 
Möglichkeiten geben, um Säuglinge 
und Kleinkinder arbeitender Frauen 
unterzubringen (Artikel H b CEDAW). 

Zu den selbstgesteckten Aufgaben von 
IBFAN gehört es, den International 
Code und seine Einhaltung zu überwa
chen, Lobbying für den vermehrten 
Einsatz des Stillens zu betreiben, ent
sprechende Gesetzesentwürfe auszuar
beiten, Publizität für das Anliegen des 
Stillens herzustellen und Mitarbeiter 
von Vor-Ort-NGOs zu schulen. 

Die Ursachen für den Rückgang des 
Stillens sind vielfältig und verlangen 

unterschiedliche Herangehensweisen. 
So gelte Flaschennahrung in der dritten 
Welt häufig als modern, werde auf der 
ganzen Welt von Medizinern überwie
gend favorisiert und sei zum Teil auch 
von der Frauenbewegung der Indu
striestaaten als „Akt der Befreiung" 
propagiert worden. 

2. Die Lage der Kinder in der Welt 
—Bericht von UNICEF 1997 

a. Kinderrechtskonvention 

UNICEF hat im 50. Jahr seines Beste
hens die Kinderrechtskonvention zum 
Leitbild seiner Tätigkeit erklärt. 

Das Augenmerk des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen liegt deshalb 
auch auf der innerstaatlichen Umset
zung der Konvention. Der Bericht zur 
Lage der Kinder in der Welt dokumen
tiert demzufolge, daß viele Staaten ma
terielle Vorschriften der Konvention in 
ihre Verfassungen aufgenommen oder 
ihre Rechtsordnung an die Vorgaben 
der Konvention angepaßt haben. 

b. Statistiken und Indikatoren 

Die statistischen Angaben in dem Be
richt geben zu vorsichtigem Optimis
mus Anlaß. So nahm die Zahl der Staa
ten, in denen die Sterblichkeit der unter 
Fünfjährigen bei 200 auf 1.000 Lebend
geburten oder darüber lag, 1995 auf 
zwölf gegenüber sechzehn im Vorjahr 
ab. Zum Vergleich: In den USA liegt 
der Indikator bei 10 auf 1.000 Lebend
geburten, in den meisten europäischen 
Ländern darunter (Deutschland: 7). 
Angestrebt werden 70 von 1.000 Le
bendgeburten oder die gegebenenfalls 
niedrigeren Zweidrittel des Wertes von 
1990. 

Wenig erfreulich ist dagegen, daß sich 
die Impfquote der Einjährigen sehr un-
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einheitlich entwickelt. Während in vie- gende Einbrüche, etwa in Pakistan 
len Ländern leichte Steigerungen oder (Polio/1990-94: 66%, 1992-95: 37%). 
zumindest Konstanz zu beobachten 
sind, gibt es zum Teil besorgniserre-
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